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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Haiti

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Berichts des Sondergesandten des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen über die Lage der Menschenrechte in Haiti,

– in Kenntnis der Erklärungen des Vorsitzes der Europäischen Union zu Haiti aus dem Jahr 
2003,

– unter Hinweis auf die Verlängerung der teilweisen Aussetzung der Zusammenarbeit der 
Europäischen Union mit Haiti im Januar 2003,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2004 zu Haiti,

– in Kenntnis der Resolution 861 der Organisation Amerikanischer Staaten,

– unter Hinweis auf die Verschärfung der politischen Krise in Haiti seither und 
insbesondere seit dem Rücktritt von Jean-Bertrand Aristide am 29. Februar,

– unter Hinweis auf die Präsenz amerikanischer und französischer Truppen in Haiti,

– gestützt auf Artikel 37 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Haiti das ärmste Land auf dem amerikanischen Kontinent ist und 
dass 80 % seiner Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben und die Lebenserwartung, 
die Alphabetisierungsrate und die Gesundheitsindikatoren die niedrigsten der Region sind; 
in der Erwägung, dass die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in Haiti sich seit 
dem Jahr 2000 noch verschlechtert hat,

B. in der Erwägung, dass nach den Schätzungen der UNO und der FAO die Hälfte der 
haitianischen Bevölkerung unterernährt ist und dass zahllose Menschen kaum Zugang zu 
Trinkwasser haben; in der Erwägung, dass die Ausfuhr traditioneller Erzeugnisse 
rückläufig ist, während Drogenhandel und Korruption florieren,

C. der Erwägung, dass der Aufstand zum Rücktritt von Präsident Jean-Bertrand Aristide, zur 
Ernennung von Boniface Alexandre zum Übergangspräsidenten und zur Einsetzung der 
im internationalen Plan für Haiti vorgesehenen Drei-Parteien-Kommission geführt hat,

D. in der Erwägung, dass die öffentliche Ordnung und die Sicherheit von Gütern und 
Personen so rasch wie möglich wiederhergestellt werden müssen,

E. in der Erwägung, dass die Männer des selbsternannten „Militärchefs“ Guy Philippe 
akzeptiert haben, ihre Waffen niederzulegen,

1. nimmt den Rücktritt von Präsident Jean-Bertrand Aristide zur Kenntnis;



RE\527790DE.doc PE 342.4793/3RE\527790DE.doc PE 342.479

DE

2. weist nachdrücklich darauf hin, dass der innere Frieden dringend wiederhergestellt werden 
muss und dass die Sicherheit von Gütern und Personen, insbesondere der Ausländer in 
Haiti, unbedingt gewährleistet werden muss; 

3. begrüßt in diesem Sinne die Intervention der amerikanischen und französischen 
Militärkräfte; 

4. beglückwünscht die Vereinigten Staaten und Frankreich zur Qualität und Effizienz ihrer 
diplomatischen Kooperation während dieser politischen Krise;  

5. unterstützt die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, eine multinationale Truppe 
unter Schirmherrschaft der UNO zu bilden, deren Einsatz vom Sicherheitsrat einstimmig 
gebilligt wurde; 

6. fordert alle politischen Kräfte in Haiti auf, aktiv an der Schaffung eines stabilen 
haitianischen Staates mitzuwirken, der über Institutionen verfügt, die die nationale Einheit 
des haitianischen Volkes wiederherstellen können;

7. fordert die Europäische Union auf, ihre Hilfe für Haiti im humanitären Bereich und im 
Gesundheitsbereich zu verstärken;

8. fordert die Einrichtung einer Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Bildung 
und Gesundheit, sobald die diesbezüglichen Bedingungen gemäß dem Übereinkommen 
von Cotonou erfüllt sind;

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem AKP-
Rat, den Ko-Präsidenten der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU, 
dem Generalsekretär der UNO, der Organisation Amerikanischer Staaten, der Karibischen 
Gemeinschaft und der haitianischen Regierung zu übermitteln.


